
Bericht des Kreisjugendsportgerichtes für den Kreisjugendtag 2022 

Das Personal des Kreisjugendsportgerichtes 27 Recklinghausen wurde auf dem ordentlichen 

Jugendtag am 18.03.2019 gewählt und war im Berichtszeitraum in folgender Besetzung tätig: 

Thomas Michalczak VfB Hüls   Vorsitzender 

Kai Moczyk  FC 96 Recklinghausen  Stellvertretender Vorsitzender 

Cornelia Eckold TuS Gahlen   Beisitzerin 

Steven Fischer  BWW Langenbochum  Beisitzer 

Jörg Grosche  1. SC BW Wulfen  Beisitzer 

Dieter Lasarz  DJK SF Datteln   Beisitzer 

 

Gemäß gültigem Geschäftsverteilungsplan erfolgt die Entscheidung in der Regel im 

schriftlichen Verfahren durch den zuständigen Einzelrichter:in gemäß zu jeder Spielzeit 

festzulegendem Geschäftsverteilungsplan oder bei Fällen grundsätzlicher Bedeutung in 

Kammerbesetzung. 

Im mündlichen Verfahren werden grundsätzlich lediglich die folgenden Sachverhalte 

verhandelt: 

Wegen Verdacht eines tätlichen Angriffs auf einen Gegner (§ 30 Abs. 2, Nr. 10 JSpO/WDFV)  

Wegen Verdacht der Bedrohung eines Schiedsrichters oder Schiedsrichterassistenten (§ 30 Abs. 2, 
Nr. 14 JSpO/WDFV)  

Wegen Verdacht eines tätlichen Angriffs auf den Schiedsrichter oder einen Schiedsrichterassistenten 
(§ 30 Abs. 2 Nr. 15 JSpO/WDFV)  

Spielabbrüche 

Fälle gem. § 30 Absatz 2 RuVO/WDFV 

In den Spielzeiten der Amtsperiode wurden Verfahren in der Anzahl nachfolgender 

Auflistung geführt: 

2019/20 27 Fälle, davon 3 mündliche Verfahren 

2020/21   3 Fälle, davon kein mündliches Verfahren 

2021/22 28 Fälle, davon 1 mündliches Verfahren                                                                                                  

Zusätzlich wurden im Spieljahr 2020/21 2 Fälle als „neutrale“ Gerichtsbarkeit verhandelt, die 

aus dem Spielbetrieb anderer Kreise resultierten. 

Gegen ein Urteil des KJSG aus dem Spieljahr 2021/22 wurde Berufung eingelegt, vom 

zuständigen Bezirksjugendsportgericht jedoch nicht stattgegeben.  



 

 

Zusammenfassend lässt sich über den Zeitraum dieser Amtsperiode feststellen, dass valide 

Aussagen aufgrund des Pandemie bedingt eingeschränkten Spielbetriebes nicht möglich 

sind. Tendenziell lässt sich aber ein Anstieg der Vergehen durch Beleidigungen gegen 

Schiedsrichter und Gegenspieler sowohl durch Spieler als aber auch Trainer und Betreuer 

prognostizieren. Sehr häufig geschehen diese Beleidigungen -auch in jüngeren Altersklassen- 

dabei leider mit obszön anstößig oder provokativ beleidigenden Worten oder in 

menschenverachtender Weise. Bei gravierend fortschreitender negativer Entwicklung wäre 

als Lösungsansatz an eine Anwendung des § 12 Abs. 5 RuVO/WDFV in Form einer „ultima 

ratio“ zu sehen. Die durchgeführten Verhandlungen im mündlichen Verfahren konnten in 

ruhiger und sachlicher Atmosphäre durchgeführt werden. 

Abschließend sei darauf hingewiesen, dass mit Beginn der nächsten Spielzeit durch eine 

Änderung der Rechts- und Verfahrensordnung WDFV sowie Satzung und 

Fussballjugendordnung FLVW die Kreisjugendsportgerichte nicht mehr existent sind und die 

Rechtsprechung für den gesamtem Spielbetrieb (Jugend und Senioren) nur noch durch ein  

Kreissportgericht wahrgenommen wird, sofern die sachliche und örtliche Zuständigkeit 

gegeben ist. Die Wahl der Sportrichter des Kreissportgerichtes erfolgt durch einen 

Kreissportrichterwahlausschuss innerhalb eines Monats nach dem ordentlichen Kreistag. 

Bewerbungen um das Amt des Kreissportrichters können von den Mitgliedsvereinen 

oder deren Einzelmitgliedern schriftlich bis zum Kreistag an den Kreisvorstand erfolgen. Ein 

Vorschlagsrecht haben auch die Gremien und Funktionsinhaber des Fußballballkreises. Der 

Kreisvorstand leitet die Bewerbungen unverzüglich nach dem Kreistag an den 

Kreissportrichterwahlausschuss weiter. 

Der Kreissportrichterwahlausschuss besteht aus dem Kreisvorsitzenden als Vorsitzenden und 

dem Vorsitzenden des Kreisjugendausschusses als Stellvertreter sowie aus weiteren vier 

Mitgliedern, von denen jeweils zwei Mitglieder auf dem Kreistag und Kreisjugendtag gewählt 

werden (§ 38a Abs. 1 u. 3 Satzung FLVW). 

 

Das KJSG 27 bedankt sich beim Kreisjugendausschuss mit Staffelleitern, Kreisvorstand, 

Schiedsrichterausschuss und den Vereinsvertretern für die gute und angenehme 

Zusammenarbeit. 

 

 

Thomas Michalczak 

 


